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Anlage 1 zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"Neustraße - GesundheitsCampus"

Ansicht Osten / Neustraße Ansicht Norden / Mühlenstraße

Erdgeschoss 1. Obergeschoss 2. Obergeschoss
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soziale Einrichtung / Büro soziale Einrichtung / Büro

soziale Einrichtung / Büro

Bestand Verwaltung, Büros und Praxen
Bestand Verwaltung, Büros und Praxen

Bestand Verwaltung, Büros und Praxen

Terrasse

TH min. I  54,92 m NHN - 
TH max. I  55,92 m NHN

TH min. IV  65,20 m NHN - 
TH max. IV  66,20 m NHN

TH min. III  63,20 m NHN - 
TH max. III  64,20 m NHN

TH min. IV  65,20 m NHN - 
TH max. IV  66,20 m NHN

TH min. III  63,20 m NHN - 
TH max. III  64,20 m NHN

TH min. IV  65,20 m NHN - 
TH max. IV  66,20 m NHN

TH min. III  63,20 m NHN - 
TH max. III  64,20 m NHN

TH min. IV  65,20 m NHN - 
TH max. IV  66,20 m NHN

TH min. III  63,20 m NHN - 
TH max. III  64,20 m NHN

TH min. I  54,92 m NHN - 
TH max. I  55,92 m NHN

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN

Bestand
OK First = 66,32 m NHN

Bestand
OK Traufe = 62,43 m NHN

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN

Bestand
+ 1,22 OK FFB EG
= 52,19 m NHN
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TH min. III  63,20 m NHN - 
TH max. III  64,20 m NHN

FH min. III  63,20 m NHN - 
FH max. III  64,20 m NHN

Bestand
OK Traufe = 58,66 m NHN

TH min.  58,41 m NHN - 
TH max.  59,41 m NHN

TH min. III  63,20 m NHN - 
TH max. III  64,20 m NHN

TH min. III  63,20 m NHN - 
TH max. III  64,20 m NHN

TH min. IV  65,20 m NHN - 
TH max. IV  66,20 m NHN

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN

- 0,13 UK Hofdurchfahrt
= 50,84 m NHN

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN

FH min. III  63,20 m NHN - 
FH max. III  64,20 m NHN

TH min.  58,41 m NHN - 
TH max.  59,41 m NHN

3. Obergeschoss

Praxis

Laden

Praxis

Praxis
Praxis

Praxis
Praxis

Bestand
OK Traufe = 61,48 m NHN

Bestand
OK First = 65,37 m NHN

Bestand
OK Traufe = 57,93 m NHN

Bestand
OK First = 61,16 m NHN

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN 

Bestand OK First = 
61,16 m NHN

Bestand OK Traufe = 
57,93 m NHN

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN 

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN 

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN 

+ 0,00 OK FFB EG
= 50,97 m NHN 

Bestand
OK First = 58,73 m NHN
Bestand
OK Traufe = 55,10 m NHN

Bestand OK Traufe = 
57,75 m NHN

Bestand OK First = 
60,68 m NHN

Bestand
OK Traufe = 57,75 m NHN

Bestand
OK First = 60,68 m NHN

Bestand
OK Dach = 65,69 m NHN

Bestand OK First = 
60,28 m NHN

Bestand OK Traufe = 
55,61 m NHN

Bestand
OK Dach = 65,69 m NHN

DANNE    LINNEMANNSTÖNS
TANNENBERGSTR. 23  48147 MÜNSTER
TEL 0251-92522-4         FAX 0251-92522-8
EMAIL                    info@dlp-architekten.de

Bestand
OK First = 63,53 m NHN
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Planzeichenerläuterung

Abgrenzungen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Festsetzungen gem. § 9 BauGB

Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans 
innerhalb des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans, für diesen Bereich gelten die 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des separaten Planblattes

 Flächen für den Gemeinbedarf
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Verkehrsflächen
(gem. § 9 Abs. 1, Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen, hier Stellplätze 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

St

Sonstige Planzeichen

Dachneigung

(gem. § 86 BauO NW)

Gestaltungsfestsetzungen

DN 40-50°

Bestandsdarstellungen, Hinweise und nachrichtliche Darstellungen

KD 50,53

Flurstücksnummer

Höhenpunkt ü.NN

geplantes Gebäude

Flurgrenze

1001

Kanaldeckel mit Höhenangabe ü.NN

vorhandene Flurstücksgrenze

46
vorhandenes Gebäude mit Hausnummer

bestehende Nutzungen
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bestehende Fußboden-, Trauf- und Firsthöhen
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Geschäftshaus

EFH 51,00
TH  58,66
FH  63,53

50,84

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
(gem. § 1 Abs. 4 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

maximale Grundflächenzahl (GRZ) (gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

maximale Geschossflächenzahl (GFZ) (gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)

II
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Bauweise / Baugrenzen

g Geschlossene Bauweise (gem. § 22 Abs. 3 BauNVO)

Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans
Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind nur solche Vorhaben zulässig,
die im Vorhaben - und Erschließungsplan bzw. seiner anlage aufgezeigt sind und zu 
denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet

Kerngebiet (gem. § 7 BauNVO)MK

III

Zahl der zwingend vorgeschriebenen Vollgeschosse im Sinne des § 2 (5) BauO NRW
(gem. § 16 u. § 20 (1) BauNVO), hier zwingend 2-geschossig

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß im Sinne des § 2 (5) BauO NRW
(gem. § 16 u. § 20 (1) BauNVO), hier 3-geschossig als Höchstmaß

Baugrenze (gem. § 23 BauNVO), s. Textliche Festsetzung Nr. 2

Flächen für den Gemeinbedarf hier:
Fläche für gesundheitlichen Zwecken dienender Gebäude und Einrichtungen 
mit der Zweckbestimmung Krankenhaus

Baulinie (gem. § 23 BauNVO), s. Textliche Festsetzung Nr. 2

s. Textliche Festsetzungen Nr. 1
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10 kV-Kabel - im Zuge der Baumaßnahme durch die geplante Einfahrt neu zu verlegen
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Planstand: Datum:Änderungen:

Maßstab i.O.: 0 5 10 20 50

Stadt 
Lüdinghausen

Verfasser:

Aufstellungsverfahren

Schriftführer

Schriftführer

Schriftführer

Beigeordneter Beigeordneter

Beigeordneter Beigeordneter

Beigeordneter

Beigeordneter

Beigeordneter

Beigeordneter

Die frühzeitige öffentliche Unterrichtung der Bürger gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis 
xx.xx.xxxx stattgefunden. Hierauf ist durch Bekannt-
machung vom xx.xx.xxxx hingewiesen worden.
Lüdinghausen, den xx.xx.xxxx

Der Beschluss des Rates der Stadt Lüdinghausen über 
die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 Abs. 1
BauGB am xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht worden.
Lüdinghausen, den xx.xx.xxxx

Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung hat nach 
ortsüblicher Bekanntmachung am xx.xx.xxxx in der Zeit 
vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx zu jedermanns Einsicht 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Lüdinghausen, den xx.xx.xxxx

Ich bestätige die geometrische Richtigkeit der eingetrage-
nen Flurstücksgrenzen (Stand des Liegenschaftskatas-
ters: ..........), mit  Ausnahme des darin enthaltenen Ge-
bäudebestandes und die Redundanzfreiheit der Planung.
Lüdinghausen, den ..........

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat am xx.xx.xxxx die 
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Lüdinghausen, den xx.xx.xxxx

Der Rat hat am xx.xx.xxxx die öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanentwurfes mit Begründung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Lüdinghausen, den xx.xx.xxxx

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat am xx.xx.xxxx
diesen Bebauungsplan nach Prüfung der vorgebrachten 
Anregungen gem. § 10 BauGB als Satzung  und die 
Begründungen beschlossen.
Lüdinghausen, den xx.xx.xxxx

Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Lüdinghausen, den xx.xx.xxxx

Die Bekanntmachung gem. § 10 BauGB wurde am 
xx.xx.xxxx durchgeführt.
Lüdinghausen, den xx.xx.xxxx

Datum:

Entwurf

§ 51a des Wassergesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung
vom 25.06.1995 (GV. NW. S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 16.03.2013 (GV. NRW S. 133)

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz-LG) i.d.F.d. 
Bekanntmachung der Neufassung vom 21.07.2000 (GV. NRW S. 568) - SGV. NRW 791, zuletzt geändert (neu 
gefasst) durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2010 (GV. NRW. S. 185), in Kraft getreten am 31. März 2010.

Baugesetzbuch (BauGB), neugefasst durch Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 / (BGBl. I S. 1748)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 / (BGBl. I S. 1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 
1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2014 
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zuletzt geändert durch Artikel 5 G vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1359)
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Textliche Festsetzungen 
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
gem. § 9 BauGB

Hinweise

Gestaltungsfestsetzungen
gem. § 86 BauO NRW 2000
1. Außenwandflächen
Zulässig sind Fassaden aus Mauerwerk oder gestrichenem Putz. Für untergeordnete Gebäudeteile wie Giebel, 
Eingänge etc. sind auch Metall-/Glaskonstruktionen zulässig. Fassadenverkleidungen aus Bitumen und Kunst-
stoffen sind nicht zulässig.

2. Dachform
Es sind im Bereich des Kerngebiets (MK) Dächer mit der in der Planzeichnung festgesetzten Neigung von 40° bis 
maximal 50° zulässig (gem. § 12 Abs. 1 BauNVO, § 14 Abs. 1 BauNVO).

3. Dacheindeckung
Die Dacheindeckung bei der Ausführung eines geneigten Daches ist mit unglasierten Ton- oder Betonsteinpfannen 
auszuführen. Die Errichtung von Anlagen zur Solarenergienutzung ist zulässig, wenn diese in die Dachflächen inte-
griert, bzw. vom öffentlichen Straßenraum nicht einsehbar sind. Dachbegrünungen der Flachdächer sind zulässig.

4. Standorte für Abfallbehälter
Abfallbehälter sind nur innerhalb der Gebäude oder in festen Müllschränken unterzubringen, die einzugrünen sind 
und somit von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche aus nicht eingesehen werden können.

1. Art der baulichen Nutzung

1.1  Im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist ein Baugebiet als Kerngebiet (MK) ausgewiesen (gem. § 9 Abs. 1
Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 7 BauNVO). 

Zulässig sind gem. § 7 BauNVO Abs. 2, Nr. 1-4 und 6-7
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter
- sonstige Wohnungen nur in den Obergeschossen

Ausgeschossen werden die folgenden Nutzungsarten:
- Vergnügungsstätten, Spielhallen
- Sex-Shops und Bordelle

 
2. überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
 
2.1   Überbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Flächen des Grundstücks werden durch Baugrenzen und durch eine Baulinie definiert. 
Diese dürfen gem. § 23 Abs. 3 Bau NVO nicht überschritten werden. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in gering-
fügigem Ausmaß (beispielsweise durch Balkone oder Eingangsüberdachungen) kann zugelassen werden. 
Eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,50 m ist zu gewährleisten

2.2   Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulässig. 

 
3. Flächen für erforderliche Nebenanlagen sowie Gemeinschaftsanlagen

3.1   Stellplätze gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und an den gesondert in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen zulässig (gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB in Verbindung mit §§ 12 und 21a BauNVO).

1. Kampfmittel
Innerhalb des Plangebietes muss mit Kampfmittlelvorkommen gerechnet werden. Sofern der Verdacht auf Kampf-
mittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und die allgemeine Ordnungsbehörde der Stadt Lüdinghausen und 
der staatliche Kampfmittelräumdienst (Bezirksregierung Münster, Dezernat 22, Tel.: 0251 / 411-1266) zu verständigen.
Konkrete Hinweise auf Blindgängereinschläge liegen nicht vor, doch sollten alle bodeneingreifenden Bauarbeiten nur 
mit Vorsicht erfolgen, ggfs. erforderliche Ramm-/Bohrarbeiten zur Baugrubensicherung sind als besonders gefährdet 
anzusehen und sollten deshalb rechtzeitig im Planungsstadium zur Sicherheitsüberprüfung angezeigt werden.

2. Bodendenkmäler
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h., Mauerwerk, Einzelfunde aber 
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung 
von Bodendenkmälern ist der Stadt und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westfälisches Museum für 
Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege, Münster (Tel.: 0251 / 2105-252) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 
DenkmalschutzG NRW).
 
4. Brandschutz
Die Löschwasserversorgung ist gem. "Regelwerk-Arbeitsblatt" W 405 der DVGW sicherzustellen. Die Hydranten sind 
gem. "Regelwerk-Arbeitsblatt" W 331 anzuordnen. 
Der Löschwasserbedarf wird durch das vorh. Trinkwassernetz sichergestellt.
Durch die in der Umgebung von weniger als 300 m befindlichen Über- und Unterflurhydranten und anderer Lösch-
wasserentnahmemöglichkeiten ist die Löschwasserversorgung gewährleistet.
Folgende Hydranten stehen in den unmittelbar angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen zur Löschwasserent-
nahme zur Verfügung:
- Hydranten im Bereich des Krankenhauses Neustraße (östlich des Haupteinganges) Unterflurhydrant DN 150
- Hydranten nördlich des Krankenhauses Ecke Neustraße / Mühlenstraße Unterflurhydrant DN 150
- Hydranten südöstlich des Krankenhauses Ecke Neustraße / Disselhook Unterflurhydrant DN 150
Für Räume, deren oberster zum Aufenthalt geeigneter Fußboden mehr als 7,0 m über der angrenzenden Gelände-
oberfläche liegt oder deren Fensterbrüstungen von Fenstern, die als Rettungsweg dienen, mehr als 8,0 m über der an-
grenzenden Geländeoberfläche liegen, ist der zweite Rettungsweg baulich erforderlich oder es sind Aufstell- und Be-
wegungsflächen für die Feuerwehr zu schaffen.

5. Bergbau
Der Bebauungsplan liegt in einem Gebiet, das für den Abbau von Mineralien bestimmt ist (Kohleförderung im Unterta-
gebau).

6. Vorhandene 10 kV-Kabel
Die vorhandenen 10 kV-Kabel müssen für die geplanten neuen Baumaßnahmen verlegt werden. Hierbei muss im 
Vorfeld die Abstimmung mit den Versorungsträgern erfolgen.

7. Artenschutz
Die Belange des Artenschutzes sind im Rahmen der Umsetzung (Baugenehmigungsverfahren) zu beachten. 
Insbesondere auf das im Einzelfall bei Abbruch- und Baumaßnahmen zu beachtende Tötungsverbot für besonders 
geschützte Arten wird hingewiesen. 
Falls wider Erwarten geschützte Tierarten aufgefunden werden (z.B. beim Abriss bestehender Gebäude oder im 
Zuge des Ausbaus der Straße und der straßenbegleitenden Stellplätze / des Entfernens von vorh. Straßenbäumen), 
ist die Untere Landschaftsbehörde des Kreises Coesfeld zu verständigen.
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Bendler Martina

Von: Blick Matthias
Gesendet: Dienstag, 25. August 2015 11:18
An: Trudwig Ellen; Becker Rüdiger; Bendler Martina
Betreff: WG: NeustraßeGesundheitsCampus

prima, 
der Landesbetrieb Straßen NRW hat dem Nachweis von nts zugestimmt, 
die Bedenken sind abgearbeitet. 
 

Von: Ina.Pellmann@strassen.nrw.de [mailto:Ina.Pellmann@strassen.nrw.de]  
Gesendet: Dienstag, 25. August 2015 11:17 
An: Rolf.Suhre@nts-plan.de 
Cc: Blick Matthias; Hubertus.Ebbeskotte@strassen.nrw.de; Werner.SchulzeSpuentrup@strassen.nrw.de; 
Frank.Steinbuss@strassen.nrw.de 
Betreff: AW: NeustraßeGesundheitsCampus 
 
Sehr geehrter Herr Suhre, 
 
im Nachgang zu meiner Stellungnahme zum Bebauungsplan vom 20.08.2015 wurden die geforderten Daten zur 
Verkehrsentwicklung bzw. Leistungsfähigkeit im Knotenpunkt B 58/ Neustraße durch das Büro nts erbracht. 
Im Ergebnis könne die Verkehre auch zukünftig an dem vorgenannten Knotenpunkt abgewickelt werden. 
Zum geplanten Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neustraße-GesundheitsCampus“ werden von hier keine 
weiteren Gesichtspunkte vorgetragen, die im weiteren Verfahren zu berücksichtigen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 
 
Ina Pellmann 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW. 
Regionalniederlassung Münsterland 
- Abteilung Betrieb und Verkehr - 
Wahrkamp 30 
48653 Coesfeld     
02541 - 742 - 359 
     02541 - 742 - 271 
 ina.pellmann@strassen.nrw.de 
 
 
 

Von: Rolf Suhre [mailto:Rolf.Suhre@nts‐plan.de]  
Gesendet: Dienstag, 25. August 2015 09:53 
An: Pellmann, Ina 
Cc: Blick Matthias 
Betreff: AW: NeustraßeGesundheitsCampus 

 
Sehr geehrte Frau Pellmann, 
 
die Stadt Lüdinghausen, Herr Blick‐Veber, hatte uns ihre Stellungnahme zum Gesundheitscampus an der Neustraße 
zukommen lassen mit der Bitte, Ihnen die gewünschten Nachweise zukommen zu lassen. 
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Am 14.4.15 haben wir in der nachmittäglichen Spitzenstunde eine eigene Zählung durchgeführt. Das Ergebnis ist in 
der folgenden Abbildung dargestellt. Die Zahlen sind deutlich höher, als die in 2010 ermittelten DTV‐Werte. Daher 
haben wir diese auf der sicheren Seite liegend für die weiteren Betrachtungen genutzt. Eine weitere allgemeine 
Zunahme des Verkehrs in der Spitzenstunde ist aus unserer Sicht nicht zu erwarten, da die Kapazität der 
Ortsdurchfahrt hier keine wesentliche Zunahme mehr zulässt. 
 

 
Die Einmündung ist zwar grundsätzlich unsignalisiert, es ist jedoch eine Fußgängerbedarfsampel vorhanden, die mit 
einer Induktionsschleife in der Neustraße ausgestattet ist. 
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Die Fußgängerampel wird aktiviert, wenn ein Fahrzeug aus der Neustraße kommt und in die Bundesstraße einbiegen 
möchte. Derzeit erfolgt die Aktivierung nach einer Wartezeit von 15 Sekunden. Sofern die Verkehrslage es zulässt, 
können die Fahrzeuge somit direkt auf die Bundesstraße einbiegen. Wird die Wartezeit zu lang, wird die 
Signalanlage aktiviert und der Verkehrsfluss auf der Bundesstraße unterbrochen. Hierbei erfolgt die Rotschaltung 
noch in Koordinierung mit der westlich angrenzenden Signalanlage. Eine ÖPNV‐Bevorrechtigung ist eingerichtet, die 
die Aktivierung der Ampel entsprechend so beeinflusst, dass für Busse möglichst keine zusätzlichen Fahrtzeitverluste 
entstehen. Die normale Umlaufzeit tagsüber beträgt 72 Sekunden. 
Die Mindestgrünzeit beläuft sich auf 10 Sekunden, die bei hohem Verkehrsaufkommen auf bis zu 20 Sekunden 
verlängert wird.  
Derzeit fahren in der Spitzenstunde 83 Fahrzeuge aus der Neustraße auf die Bundesstraße. 
Bei einem Umlauf von 72 Sekunden ergeben sich 50 Umläufe in der Spitzenstunde. Bei jeder Anforderung müssen 
somit durchschnittlich lediglich ca. 2 Fahrzeuge einfahren. Dies ist problemlos möglich. 
Durch den Neubau des Gesundheitscampus wird sich das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle nur unwesentlich 
verändern, da an der Neustraße weniger als 20 Stellplätze neu geschaffen werden. Der wesentliche Anteil an 
Stellplätzen wird im Bereich Mühlenstraße / Ostwall bzw. für die Mitarbeiter noch weiter nördlich nachgewiesen, so 
dass diese Verkehre die Neustraße nur zu einem sehr geringen Anteil nutzen werden. 
In Anbetracht der Reserve an der betrachteten Lichtsignalanlage ist die Abwicklung der Verkehre an dieser Stelle in 
jedem Fall möglich. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichem Gruß 
  



4

Rolf Suhre 
nts Ingenieurgesellschaft mbH 
Hansestraße 63, 48165 Münster 
Tel.: 02501 / 2760‐0, Fax: ‐33 
  
Geschäftsführer: 
Lars Niederwemmer 
Norma Niederwemmer 
Olaf Timm 
Rolf Suhre 
Volker Suhre 
 
Registergericht: Amtsger. Münster HRB 3015 
Steuernummer: 336/5805/0014 
USt.IdNr.: DE 126042474 
  
Hinweis: Diese Information ist ausschließlich für die adressierte Person oder Organisation bestimmt und könnte vertrauliches und/oder privilegiertes Material enthalten. 
Personen oder Organisationen, für die diese Information nicht bestimmt ist, ist es nicht gestattet, diese zu lesen, erneut zu übertragen, zu verbreiten, anderweitig zu 
verwenden oder sich durch sie veranlasst zu sehen, Maßnahmen irgendeiner Art zu ergreifen. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, sich mit 
dem Absender in Verbindung zu setzen und das Material von Ihrem Computer zu löschen. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Nachrichten mit und ohne Zutun von Dritten verloren gehen, verändert oder verfälscht werden kann. Herkömmliche E‐Mails sind nicht 
gegen den Zugriff von Dritten geschützt und deshalb ist auch die Vertraulichkeit unter Umständen nicht gewahrt. Wir haften deshalb nicht für die Unversehrtheit von E‐
Mails nachdem sie unser Haus verlassen haben und können Ihnen hieraus entstehende Schäden nicht ersetzen. Sollte trotz der von uns verwendeten Virus‐Schutz‐
Programmen durch die Zusendung von E‐Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangen, haften wir nicht für eventuell hieraus entstehende Schäden. Dieser Haftungsausschluss 
gilt nur soweit gesetzlich zulässig. 
  
 

Von: Blick Matthias [mailto:Blick@Stadt-Luedinghausen.de]  
Gesendet: Montag, 24. August 2015 15:41 
An: info@dlp-architekten.de; Rolf Suhre; kontakt@architekt-ansgar-huster.de 
Cc: Bendler Martina; Becker Rüdiger 
Betreff: WG: NeustraßeGesundheitsCampus 
 

 
Hallo, 
  
anbei die gerade eingegangene Stellungnahme des Landesbetriebs Straßen NRW. 
  
an nts: lässt sich die geforderte" Berechnung nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
(HBS) unter Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrsentwicklung (Verkehrsprognose 2030)" ohne größeren 
Aufwand erstellen, bzw. ist diese bereits im Rahmen der allgemeinen Untersuchung zu den Parkmöglichkeiten als 
Grundgerüst aufgestellt worden? 
Ich würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen, inwieweit die Stellungnahme des Landesbetriebs inhaltlich 
problematisch ist. 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
i.A. 
  
Matthias Blick‐Veber 
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Von: Ina.Pellmann@strassen.nrw.de [mailto:Ina.Pellmann@strassen.nrw.de]  
Gesendet: Montag, 24. August 2015 15:34 
An: Blick Matthias 
Cc: Hubertus.Ebbeskotte@strassen.nrw.de; Frank.Steinbuss@strassen.nrw.de 
Betreff: NeustraßeGesundheitsCampus 
  
Sehr geehrter Herr Blick-Veber, 
  
auf diesem Wege vorab die Stellungnahme zu dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neustraße 
GesundheitsCampus“. 
  
Mit freundlichen Grüßen aus COE 
i.A. 
  
Ina Pellmann 
  
Landesbetrieb Straßenbau NRW. 
Regionalniederlassung Münsterland 
- Abteilung Betrieb und Verkehr - 
Wahrkamp 30 
48653 Coesfeld     
02541 - 742 - 359 
     02541 - 742 - 271 
 ina.pellmann@strassen.nrw.de 
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